
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 20. Mai 2003 

 

 Nr. 2003/925  

Obergericht: Befristete Ernennung einer ausserordentlichen Ersatzrichterin 

  

1. Ausgangslage 

Mit Schreiben vom 22. April 2003 beantragt das Obergericht, es sei ihm für 2 Jahre (ab 1. Juni 

2003) der Einsatz einer ausserordentlichen Ersatzrichterin in der Person von Rechtsanwältin Andrea 

Stäuble, Olten, zu bewilligen und der notwendige Kredit zu beschaffen. Begründet wird dieser Antrag 

mit der Geschäftslast der Strafkammer und der Zunahme der umfangreichen Strafverfahren, die 

ebenfalls in Angriff genommen werden müssten. Zu diesem Zwecke sei dem Obergericht eine weite-

re Ersatzrichterkraft beizugeben, die bereit sei, sich auch in grössere Verfahren einzuarbeiten und 

Referate zu übernehmen (was die ordentlichen Ersatzrichter wegen ihrer hauptberuflichen Belastung 

nur selten täten). Weil das Opferhilfegesetz den weiblichen Opfern das Recht gebe, zu verlangen, 

dass im urteilenden Gericht wenigstens eine Richterin Einsitz nimmt und weil die Sexualdelikte an 

Frauen und Mädchen zunähmen, sei eine Ersatzrichterin, und zwar in der Person von Rechtsanwäl-

tin Andrea Stäuble, Olten, einzusetzen. 

2. Erwägungen 

Dem begründeten Antrag des Obergerichtes ist zu folgen (§ 102 des Gesetzes über die Gerichts-

organisation vom 13. März 1977, GO, BGS 125.12). Die nachträglichen Berechnungen des Oberge-

richtes haben ergeben, dass die Entschädigung der a.o. Ersatzrichterin im Rahmen des bewilligten 

Suppleanten-Kredites (7030.300109) erfolgen kann und deshalb keine zusätzlichen Kredite zu be-

schaffen sind. 

3. Beschluss 

3.1. Andrea Stäuble, Fürsprech und Notarin, Olten, wird für die Zeit vom 1. Juni 2003 bis 

31. Mai 2005 als a.o. Ersatzrichterin am Obergericht eingesetzt. 

3.2. Die Entschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Sitzungsgelder und Sitzungs-

pauschalen vom 23. September 2002 (BGS 126.511.31) und ist dem Kredit 

7030.300109 (Entschädigung an Suppleanten des Obergerichtes) zu belasten. 
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Yolanda Studer 

Staatsschreiber – Stellvertreterin 
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